
Antragstellung geändert: So gibt's
Behinderten-Pauschbetrag

Wer in Deutschland einen Grad
der Behinderung anerkannt be-
kommt, profitiert in der Regel
auch von steuerlichen Vorteilen.
Der Grund: Menschen mit Be-
hinderunghabenetwadurchnot-
wendigeMedikamente oder The-
rapien oft mit höheren Lebens-
haltungskosten zu kämpfen,
während gleichzeitig die Er-
werbstätigkeit eingeschränkt ist.
Um diese Nachteile zumindest

teilweise abzufedern, erhalten
Betroffene vom Fiskus den soge-
nannten Behinderten-Pauschbe-
trag zugesprochen, der das zu
versteuernde Einkommen senkt.
Ganz automatisch gibt es die-

sen Pauschbetrag allerdings
nicht. Er muss im Rahmen der
Steuererklärung - mit Ausfüllen
der Anlage „Außergewöhnliche
Belastungen“ - beim Finanzamt
beantragt werden. Bis zum ver-
gangenen Jahrwar einem solchen
Antrag eine entsprechende Be-
scheinigung über die Behinde-
rung etwa vom zuständigen Ver-
sorgungsamt oder die Kopie des
Behindertenausweises vorzule-

gen. Seit dem 1. Januar 2026 ist
das allerdings nicht mehr not-
wendig. Darauf weist der Bun-

desverband Lohnsteuerhilfever-
eine (BVL) hin.
Wer jetzt zum erstenMal einen

Grad der Behinderung eintragen
oder einen bereits vorhandenen
ändern lassen möchte, braucht

keine Dokumente mehr beizufü-
gen. Auf diese Weise kann der
Nachweis künftig gar nicht mehr
erbracht werden.
Vielmehr übermittelt das zu-

ständige Versorgungsamt nach
erfolgreichem Antrag auf einen
Grad der Behinderung digital die
notwendigen Daten ans Finanz-
amt, so der BVL. Voraussetzung
dafür ist, dass Steuerpflichtige bei
Antragstellung ihre individuelle
Steuer-ID beim Versorgungsamt
hinterlegt haben.
Wie hoch der Pauschbetrag

ausfällt, hängt vom Grad der Be-
hinderung ab. Er liegt zwischen
384 und 7.400 Euro pro Jahr.
Übrigens: Auch Pflegebedürf-

tigen mit einem Pflegegrad von 4
oder 5 steht der Behinderten-
Pauschbetrag zu. Bei ihnen wird
auch ohne Nachweis oder Bean-
tragung eines Schwerbehinder-
tenausweises der Höchstbetrag
von7.400Euro steuerlichberück-
sichtigt, wenn der Pflegegrad in
der Einkommensteuererklärung
entsprechend angegeben wird.
Darauf weist der BVL hin. (DPA)

Wie hoch der Pauschbetrag ausfällt, hängt vom Grad der Behinderung ab. FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG

4361201_002426

13LokalesSONNABEND, 14. FEBRUAR 2026


